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Hallo!
Ich habe eine Frage bezüglich der Wahl meines HAUPTwohnsitzes.
Bin ich als Beamtin in irgendeiner Form verpflichtet meinen HAUPTwohnsitz in
Schulorterreichbarkeit zu nehmen? In meinen Unterlagen steht nur, dass ich meinen Wohnort
so zu wählen habe, dass meine dienstlichen Pflichten nicht beeinträchtigt werden - reicht da ein
NEBENwohnsitz aus? Kann ich meinen HAUPTwohnsitz 200 km verlegen, obwohl sich zunächst
einmal mein Schulort nicht ändert?
Zur Erklärung:
Ich führe derzeit eine Wochenendbeziehung (ca. 200km Entfernung). Wochenenden+Ferien
verbringe ich bei meinem Freund in der Stadt, in der ich zuvor (in eigener Wohnung) zwei Jahre
gelebt habe. Meinen Hauptwohnsitz habe ich in der Stadt, in der ich aufgrund meiner Stelle
derzeit unter der Woche wohne (seit zwei Jahren). Nun möchte ich, da ich ja auch bei meinem
Freund wohne, dort zumindest einen Nebenwohnsitz anmelden. Im Zuge dieser Überlegung
stellt sich mir die Frage, ob es auch möglich wäre, meinen Hauptwohnsitz dort zu haben,
obwohl ich halt woanders arbeite (und dort bisher meinen Hauptwohnsitz habe). Das deutsche
Melderechtsrahmengesetz besagt, dass die vorwiegend benutzte Wohnung Hauptwohnsitz ist
(was ja bei der Fülle von Ferien und freien Tagen nicht so ganz eindeutig ist). Weiter heißt es,
dass "in Zweifelsfällen die vorwiegend benutzte Wohnung dort ist, wo der Schwerpunkt der
Lebensbeziehungen liegt." Was heißt das in meinem Fall?
Für Erfahrungsberichte und weitere Infos bin ich sehr dankbar!
LG Nika

1https://www.lehrerforen.de/thread/14612-beamte-hauptwohnsitz/?postID=126859#post126859
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